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SCHULORDNUNG 
 

SEKUNDARSCHULE 

 

 

 

 
 

 

 

 2008 

 Ergänzt 2014+2017+2019 
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AUFSICHTSPFLICHT 

 

Auf dem Schulweg liegt die Aufsichtspflicht bei den Eltern, auf dem Schula-

real bei der Schule. 

 

In Zwischenstunden dürfen die Schüler/innen das Schulareal verlassen. Die  

Schule hat in diesem Fall keine Aufsichtspflicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich habe Einsicht in die Hausordnung erhalten.  

 

 

Datum ________________________ 

 

 

Unterschrift Eltern   Unterschrift Schüler/in 

 

 

__________________________  ___________________________ 
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LEITSÄTZE 

 

 

 

 

 

 

An unserer Schule begegnen wir uns mit Verständnis und gegenseitiger 

Rücksichtnahme. 

 

 

 

 

An unserer Schule respektieren wir alle, unabhängig von Geschlecht, 

Nationalität, Kultur und Konfession. 

 

 

 

 

An unserer Schule herrscht eine gepflegte Umgangssprache. 

 

 

 

 

Ich kleide mich dem Schulalltag entsprechend. Ich verzichte auf provo-

kative und freizügige Bekleidung. 

 

 

 

 

An unserer Schule legen wir Wert auf Sauberkeit und Ordnung. 
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SCHULAREAL 

 

 
 

1. Die Aussenanlagen dürfen nach der regulären Schulzeit als 

Spielplätze benutzt werden.  

Näheres siehe Platzordnung des Stadtrates. 
 

 

2. Auf dem Schulareal rauche ich nicht, auch keine E-Zigaretten, 

trinke keinen Alkohol und nehme auch keine anderen Drogen 

zu mir. Bei Verdacht auf Besitz von Drogen oder Alkohol darf 

die Schulleitung die persönlichen Utensilien des betr. Schü-

lers, der betr. Schülerin durchsuchen.  

 
 
 

3. Ich verbringe die grossen Pausen im Freien und auf dem 

Schulareal. Liegt eine freie Stunde neben einer grossen 

Pause, ist es verboten, in der gleichen Pause wegzugehen 

und wieder zurückzukommen. 
 

4. Für Abfälle benutze ich die dafür vorgesehenen Behälter. 

Ich spucke nicht. Schneebälle werfe ich nur auf dem Rasen-
platz und nicht gegen Unbeteiligte. 

  

  5. Ich halte mich an die gängigen Verkehrsregeln und beachte 

die Verkehrsschilder. 

 

6. Elektronische Geräte sind in allen Schulgebäuden für den Pri-

vatgebrauch ausgeschaltet. Die digitale Diät gilt für Handys 

und ähnliche Geräte von 7.25 Uhr bis 11.45 Uhr und 13.30 

bis 15.30 Uhr.  
 

7. Die Veloständer dienen zum Einstellen der Fahrzeuge. Es 

sind keine Aufenthaltsräume. 

 
 

 

8. Ich trage Sorge zu fremdem Eigentum. 

Für mutwillige oder leichtsinnige Beschädigungen an Einrich-
tungen, Mobiliar, Apparaten und Gebäuden hafte ich. 
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SCHULHAUS 

 

 

 
 

 

 

9. Ich betrete das Schulhaus zehn Minuten vor  Unterrichtsbe-

ginn. Spätestens eine Viertelstunde nach Schulschluss ver-

lasse ich das Schulhaus. Ich verhalte mich ruhig auf dem 

Areal. Ich halte mich nicht vor den Schulzimmern auf. 

 

10. Ich verhalte mich in den Gängen ruhig. 

 
 
 
 

 

11. Während der 5-Minuten-Pausen bleibe ich im Schulzimmer. 

 
 
 

 

12. Im Schulhaus kaue ich keinen Kaugummi, esse nichts und 

trinke keine Süssgetränke. 

 
 
 

 

13. In den Schulzimmern trage ich Hausschuhe. Ich trage keine 

Mütze. Jacken werden aufgehängt, Schuhe und Finken auf 

den Rost gestellt. 

 
 

 

14. Ich trage keine Waffen auf mir. 
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MASSNAHMEN BEI FEHLVERHALTEN – SCHULAREAL 

 

Verstoss 
gegen 
die Regel-
Nr. 

1. Mal 2. Mal 3. Mal 

1 Zuständigkeit liegt bei Stadtrat, siehe Platzordnung 

2 
Strafnachmittag; 
Info an Eltern 
durch KLP 

Strafnachmittag; 
Info an Eltern 
durch SL 

Strafnachmittag; 
Disziplinarmass- 
nahmen durch SL 

3 
Strafnachmittag; 
Info an Eltern 
durch KLP 

Strafnachmittag; 
Info an Eltern 
durch KLP 

Strafnachmittag; 
Disziplinarmass- 
nahmen durch SL 

4 
Reinigungsdienst 
beim Hauswart 

Reinigungsdienst 
beim Hauswart 

Reinigungsdienst 
beim Hauswart 

5 Wer mit dem Töffli über das Areal fährt  Strafnachmittag 

6 

Wird bis zum Ende 
des nächsten 
Schultages von 
der LP eingezogen 

Muss von den El-
tern bei der KLP 
abgeholt werden 

Muss von den El-
tern bei der KLP 
abgeholt werden 

7 
Die Schüler/innen werden von der betreffenden Person 
(auch Hauswart) weggeschickt 

8 
Strafnachmittag; 
Gespräch mit SL, evtl. Anzeige 
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SCHULHAUS 

 

Verstoss 
gegen 
die Regel-
Nr. 

1. Mal 2. Mal 3. Mal 

9 Schüler/innen werden rausgeschickt 

10 Intervention liegt bei den LP 

11 Intervention liegt bei den LP 

12 
Verwarnung durch 
betr. LP, via 
LOffice an KLP 

Eintrag im LOffice, 
Reinigungsdienst 
beim Hauswart 

Eintrag im LOffice, 
Reinigungsdienst 
beim Hauswart 

13 Eintrag im LOffice 

14 
Strafnachmittag 
Gespräch mit SL, evtl. Anzeige 

 

 

 

 

Sursee, Juni 2020 


